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Dieser Leitfaden soll Bewohnerbeiräte oder bestellte Fürsprechergremien oder
Bewohnerfürsprecher systematisch an ihre Aufgaben, Rechte und Pflichten heranführen und
sie auf ihre Wirkungsfelder vorbereiten.

Wichtigste rechtliche Grundlagen sind das Gesetz für unterstützende Wohnformen, Teilhabe
und Pflege und zur Änderung des Landesverwaltungsgesetzes vom BW-Landtag vom
14.05.2014, die Landesheimmitwirkungsverordnung (LHeimMitVO) des Ministeriums für
Arbeit und Sozialordnung (BW) vom 30.03.2010 und die Broschüre „Mitwirkung im Heim“ desArbeit und Sozialordnung (BW) vom 30.03.2010 und die Broschüre „Mitwirkung im Heim“ des
Landesseniorenrats BW und des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung (BW) von 2012.

Sollten Sie auf Grund Ihrer Erfahrungen weitere Anregungen haben, teilen Sie diese bitte mit,
damit sie in diesen Leitfaden eingearbeitet werden können.

Hierfür und für Fragen bei der weiteren Aufgabenwahrnehmung stehe ich Ihnen gerne zur
Verfügung:

Kontaktdaten des Verfassers, 1. Stellv. Vorsitzender Kreisseniorenrat BC:

• Adresse: Rudolf Hartmann, Alpenweg 3, 88487 Mietingen

• E-Mail: rudolf.hartmann@web.de

• Telefon: 07353-91169

Dieser Leitfaden wurde in Kooperation mit dem Kreisseniorenrat (KSR) Biberach erarbeitet .
Dieser steht für Auskünfte ebenfalls zur Verfügung.

Kontaktdaten:

KSR-Vorsitzender Michael Wissusek, Tel.: 07582-938437, Mail: wissu@gmx.de

Homepage KSR: https://ksr-bc.wixsite.com/ksr-bc (Hier sind auch wichtige Dokumente zu
diesem Thema zum Download bereitgestellt)
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Zu 1.

• Sprechen Sie mit der Heimleitung über deren Leitbild, Ziele und Vorstellungen zu
Kooperation und Unterstützung

• Lassen Sie sich eine Bewohnerliste geben

• Lassen Sie sich einen Heimvertrag geben

• Lassen Sie sich den letzten Begehungsbericht der Heimaufsicht geben• Lassen Sie sich den letzten Begehungsbericht der Heimaufsicht geben

• Informieren Sie sich über die Qualitätsinformationen ihres Heims im Internet
(https://www.pflege-navigator.de)

• Lassen Sie sich eine Liste der Netzwerkpartner geben

• Lassen Sie sich die Probleme aus Sicht der Heimleitung schildern

• Weitere Informationen und Reflexionsfragen im Heft „Mitwirkung im Heim“ Seite 69-70

Zu 2.

• Stellen Sie sich vor und erklären Sie Ihre Aufgaben

• Sprechen Sie mit den Bewohnern und den Beteiligten unter Hinweis auf Ihre
Schweigepflicht über die Dinge, die gut laufen und die verbesserungswürdig sind

• Versuchen Sie Hemmungen zu überwinden und Vertrauen auszustrahlen

• Versuchen Sie zu erfahren, wie die individuellen Wünsche behandelt werden sollen

Zu 3.

• Nehmen Sie Verbindung zu den Netzwerkpartnern auf und stellen Sie sich vor

• Erfragen Sie die Möglichkeiten der Unterstützung bzw. der Zusammenarbeit

Zu 4.

• Nehmen Sie Verbindung zu Ihrem Vorgänger auf

• Ferner bietet sich hierzu an: Rudolf Hartmann, Kontaktdaten Seite 1

Zu 5. und 6.

• Siehe folgende Informationen in Ziffer 3. , 4. und 5. dieses Leitfadens
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In jedem Heim gibt es nach der Landesheimmitwirkungsverordnung (LHeimMitVO) entweder
einen Bewohnerbeirat oder ein Fürsprechergremium oder einen Bewohnerfürsprecher (Neue
Begriffe seit 2014: Gesetz für unterstützende Wohnformen, Teilhabe und Pflege und zur
Änderung des Landesverwaltungsgesetzes vom BW-Landtag vom 14.05.2014). Alle drei
Vertretungsformen haben grundsätzlich die gleichen Pflichten und Rechte. Daher wird im
weiteren nur noch der Ausdruck „Bewohnerbeirat“ verwendet.

Ziel der Heimmitwirkung ist es, Bewohnern möglichst umfassend Gelegenheit zu geben, anZiel der Heimmitwirkung ist es, Bewohnern möglichst umfassend Gelegenheit zu geben, an
der Gestaltung ihrer persönlichen Lebensverhältnisse mitzuwirken.

Der Bewohnerbeirat verfügt über ein Mitwirkungsrecht. Er hat das Recht und die Pflicht, die
Vorstellungen der Bewohner gegenüber der Einrichtungsleitung darzulegen und Vorschläge
zu unterbreiten (Anhörungs- und Auseinandersetzungsrecht).

Mitwirkung heißt Mitsprache, nicht Mitbestimmung. Dies bedeutet, dass der Bewohnerbeirat
vor einer Entscheidung der Einrichtung umfassend informiert und angehört werden muss.
Dadurch hat er die Möglichkeit, die Bewohnerinteressen in die Entscheidungsfindung
einzubringen.

Hierzu ist der Bewohnerbeirat in die o. a. grundsätzliche Heimstruktur eingebunden.

Die Entscheidung selbst wird aber von der Einrichtungsleitung (Wohnbereichsleitung) bzw.
dem Heimträger getroffen.

Weitere Informationen zu Formen der Mitwirkung finden sie im Heft „Mitwirkung im Heim“
Seite 10-13.

Wichtige Begriffe sind im Heft „Mitwirkung im Heim“ Seite 32-49 erklärt
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Zu 1.

• Vorschläge zur Verbesserung der Lebensqualität, organisatorischen Maßnahmen,
Sicherheit usw.

Zu 2.

• Z.B. Störung der Nachtruhe durch demente Bewohner / Wäsche kommt nicht zurück /
Essen zu eintönig Lösungen entwickeln

Zu 3.

• Besuch der neuen Bewohner, um diesen Angebote zu unterbreiten

• Es gibt so viel Neues zu beachten, das oft wieder vergessen wird. Daher schriftliche
Merkzettel verfassen und Verständnis aufbringen

• Begrüßungsschreiben / Flyer und/oder Heimzeitung verteilen

• Sprechzeiten einrichten

Zu 4.

• Soll mindestens einmal im Jahr durch Bewohnerbeirat einberufen werden. Heimleitung
muss daran teilnehmen, wenn Bewohnerbeirat dies wünscht.

• Inhalt: Vorstellung der Aufgaben, Dank (an Mitarbeiter, Bewohner, Unterstützer,
Heimleitung), Bericht über besprochene Themen in den Sitzungen, Veranstaltungen,
Ausblick, Diskussion, Fragen, Anregungen

• Möglichkeiten der Veröffentlichung prüfen

• Weitere Informationen im Heft „Mitwirkung im Heim“ Seite 51-54

Zu 5.

• Alle 2 Jahre Wahl oder Bestellung durch die Heimaufsicht

• Sollten Wahlen stattfinden, sind der Verfasser und der KSR gerne auf Anforderung bereit
Hilfestellung zu geben

• Wahlausschreibung möglicherweise auch in Amtsblättern der Gemeinde veröffentlichen

• Weitere Informationen auch im Heft „Mitwirkung im Heim“ Seite 55-68

Zu 6.

• Siehe Schaubild auf der nächsten Seite (S. 5)

• Weitere Informationen im Heft „Mitwirkung im Heim“ Seite 13-14

4



Zu 1.

• Vorschläge zu Betreuungsangeboten, Speiseplan, Tischordnung, Einteilung der
Wohnbereiche

Zu 2.

• Bewohnerbefragungen und Diskussion der Ergebnisse

• Beschaffung von Hilfsmitteln (Brille, Lupe usw.)• Beschaffung von Hilfsmitteln (Brille, Lupe usw.)

• Information über Qualität und Quantität des Pflegepersonals / Personalschlüssel /
Verfügbarkeit von Fachkräften

• Bei mangelnder Qualität der Pflege auf Grund von Personalmangel Einschaltung der
Heimaufsicht oder als neutralen Vermittler den KSR. Der KSR kann darüber hinaus seinen
Einfluss geltend machen und politischen Druck auf verschiedenen Ebenen (auch auf den
Gesetzgeber) ausüben.

Zu 3.

• Anregung von Veranstaltungen (Alltagsaktivierung, Stammtische, Ausflüge, Feste im
Jahreszyklus, Marktbesuch, Spazierfahrten, Individuelle Betreuung usw.)

• Gewinnen von Ehrenamtlichen und Netzwerkpartnern

• Alltagsgestaltung wie z. B. Essenszeiten

Zu 4.

• Die Heimordnung ist i.d.R. eine Art Hausordnung, die vom Heimträger unter Beteiligung
des Bewohnerbeirats ausgestaltet und ergänzt werden kann. Sie enthält meist Hinweise
auf die Leitbilder des Heimes und die Wege zu deren Verwirklichung. Sie beinhaltet auch
Regeln und Vorschriften zum Aufenthalt im Heim wie z. B. die Tagesstrukturierung. Damit
zeugt sie vom „Geist der Einrichtung“, von Flexibilität und Aufgeschlossenheit trotz
notwendiger Rücksichtnahme beim Zusammenleben.

Zu 5.

• Bei Beobachtung von Gefahrenstellen (z.B. Stolperfallen, Rutschgefahr, Beleuchtung)
Heimleitung informieren und für Abhilfe sorgen. Schadhafte Geräte und Defekte der
Einrichtungsleitung melden.

• Weitere Informationen im Heft „Mitwirkung im Heim“ Seite 15-16
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Zu 6.

• Einbindung in die Information oder Vorschläge zur Veränderung für Hauswirtschaft
(Wäsche, Reinigung, Speisenversorgung) und Pflege

Zu 7.

• Der Heimvertrag ist das vertraglich ausgehandelte „Grundgesetz“ zwischen Heimleitung
und Bewohner. Er wird als Vertragsmuster der Heimleitung unter Beteiligung desund Bewohner. Er wird als Vertragsmuster der Heimleitung unter Beteiligung des
Bewohnerbeirats ausgestaltet und ergänzt. Er wird den eintretenden Bewohnern
ausgehändigt. Dementsprechend ist auf klare und exakte Formulierung sowie auf
vorgegebene Mindeststandards zu achten.

• Auch eine nachträgliche Anpassung der Musterverträge hat mit Beteiligung des
Bewohnerbeirats zu erfolgen

Zu 8.

• Rechtzeitige Information zu beabsichtigten Baumaßnahmen, Zeitplan und
Auswirkungen auf die Bewohner

• Vorschläge zur Reduzierung der Belastungen für Bewohner

Zu 9.

• Änderung oder Ergänzung des Zwecks der Einrichtung (Einführung eines
geschlossenen Wohnbereichs oder Altenheim wird zu Pflegeheim) oder wenn
Einrichtungsteile bzw. Bettenbereiche verändert oder entfernt werden

Zu 10.

• Information über Zusammenlegung mit anderen Einrichtungen sowie deren Auswirkung
auf die Bewohner

Zu 11.

• Bewohnerbeirat muss informiert werden sowie Notwendigkeit und Angemessenheit
müssen erklärt werden

• Bewohnerbeirat kann schriftliche Stellungnahme abgeben

• Bewohnerbeirat kann beantragen, bei Verhandlungen hinzugezogen zu werden

• Weitere Informationen im Heft „Mitwirkung im Heim“ Seite 16-18
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Zu 1.

• Der Bewohnerbeirat muss genügend Zeit und Gelegenheit haben, sich ein eigenes Urteil
zu bilden und seine Auffassung darlegen zu können. Gut geführte Heime sollten
Beschwerden nicht als Kritik über Unzulängliches, sondern als kostenlosen Rat zur
Qualitätsverbesserung betrachten.

Zu 2.

• Das Wohnen in einer Gemeinschaft kann nur dann harmonisch verlaufen, wenn alle, die
am Heimgeschehen mitwirken, verständnisvoll miteinander umgehen. Alle Gespräche
sind mit dem Ziel zu führen, weitgehende Übereinstimmung zu erreichen. Kann diese
Übereinstimmung nicht erreicht werden, müssen Heimträger und Heimleitung begründen,
warum die Belange des Bewohnerbeirats nicht berücksichtigt werden können. Dies kann
mündlich oder schriftlich innerhalb von 4 Wochen erfolgen.

Zu 3.

• Hilfsmittel: Informationstafel, Arbeitsmittel, Räumlichkeiten, Postkasten

Zu 4.

• Z.B. Fahrkosten für die Fahrten von daheim zum Heim oder Aus- und Weiterbildung

Zu 5.

• Zu Beginn ihrer Tätigkeit bekommen Sie eine Grundinformationsbroschüre von der
Heimaufsicht. Weitere Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten siehe S. 9

Zu 6.

• Der Bewohnerbeirat kann sich jederzeit an die Heimaufsicht (Kreissozialamt  Biberach) 
beim Landratsamt  Biberach wenden (Informations- und Beratungsanspruch).  Kontakt: 
heimaufsicht@biberach.de

• Vielleicht kann aber auch schon ein Hinweis genügen, den KSR BC in der betreffenden 
Sache einzuschalten.

• Dem Vorsitzenden des Bewohnerbeirates soll die Möglichkeit eingeräumt werden, an
Heimbegehungen in allgemein zugänglichen Räumen teilzunehmen, jedoch ohne Zugang
zu personenbezogenen Daten.
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Besonders wichtig sind die Unterlagen 1., 3., 4. und 5.

Sie können die meisten dieser Unterlagen und diesen Leitfaden auf der Internetseite des
KSR „Informationen – Heim-/Bewohnerbeirat – Bestimmungen/Infos hier“ downloaden.
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Sehr geehrte Damen und Herren Bewohnervertreter,

mit dieser knappen Zusammenfassung über Ihren Wirkungskreis als Bewohnerbeirat sowie
über Ihre Rechte und Pflichten als Bindeglied zwischen Bewohner und Heimleitung hat der
KSR BC sein Versprechen aus der Zusammenkunft im April 2014 eingelöst.

Dieser Leitfaden über 9 Seiten kann nur ein Merkzettel bzw. ein Anhaltspunkt für dieDieser Leitfaden über 9 Seiten kann nur ein Merkzettel bzw. ein Anhaltspunkt für die
Bewohnerbeiratsarbeit sein. Er beinhaltet zahlreiche praktische Beispiele, die einerseits zur
Anregung dienen und andererseits zur Sinndeutung für Ihr Tätigsein beitragen sollen.

Zur weiteren Selbst-Fundamentierung Ihres Aufgabengebiets empfehlen wir Ihnen unser
Angebot auf Seite 8 dieses Leitfadens.

Zur Vertiefung empfehlen wir Ihnen aber auch einen Ausbildungskurs zu besuchen, den wir
Ihnen jährlich anbieten werden. Dieser kann Ihnen Sicherheit im Dienstalltag vermitteln und
erlaubt einen persönlichen Erfahrungsaustausch mit anderen Beiratsmitgliedern bei der
praktischen Anwendung.

Wir hoffen der Leitfaden kann als Einstiegshilfe für Ihre Arbeit dienliche Ratschläge
vermitteln.

Dabei wünschen wir Ihnen trotz aller Belastungen auch Erfüllung und Selbstgewinn.

Biberach, Mietingen, im Juni 2020

Gez.: Harald Müller gez.: Rudolf Hartmann

Ehemaliger Vorsitzender KSR BC Verfasser des Leitfadens,

Bewohnerfürsprecher und

1. Stellv. Vorsitzender KSR BC
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